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Stiften gehen: Gute Stiftungsberatung wird wichtiger 
 

Über 15.500 Stiftungen sind 
heute in Deutschland bekannt; 
im Jahre 2004 wurden allein 852 
rechtsfähige Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts gegründet – 
so viele wie nie zuvor. Und das 
Interesse bei Unternehmern und 
Unternehmen, Privatpersonen 
und Vereinen wächst weiter, 
eigene Stiftungen ins Leben zu 
rufen. Sie sollen die Vorstel-
lungen des Stifters optimal 
umsetzen, verlässlich arbeiten 

und zur Entwicklung des Gemeinwesens zukunftsfähige 
und innovative Beiträge leisten.  
 
Stiften ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ein 
komplexer Vorgang. Er verlangt Mut, sich zumindest ei-
nes Teils seines Vermögens unwiderruflich zu begeben. 
Er verlangt Persönlichkeit, die der Stiftung häufig erst das 
unverwechselbare Profil gibt. Er verlangt einen positiven 
Geist und eine Idee davon, welche Ziele erreicht werden 
sollen. Vieles ist hier offen und machbar. Viele Wege sind 
wichtig und vorstellbar. Das Stiftungsrecht zeichnet sich 
durch seine geringe Regulierungsdichte aus, die mit einer 
besonderen Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten korres-
pondiert. Moderne Landesstiftungsgesetze haben Ab-
schied von staatlicher Obhut, von Bevormundungen des 
Stifters und Genehmigungsvorbehalten für die Stiftungs- 
 
 

 
 
organe genommen. Auch insofern sind Freiheit, aber auch 
Verantwortung und Risiko der Akteure gewachsen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es sowohl für den Stifter als 
auch für die Stiftungsmanager wesentlich, eigene Vorstel-
lungen und Pläne mit Dritten zu besprechen und auf ihre 
Realisierbarkeit zu hinterfragen. Unabhängiger, kompe-
tenter Rat ist zunehmend gefragt. Rechtsanwälte, Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer, Stiftungsaufsichtsbehörden und 
Vermögensberater sind insofern erste Ansprechpartner. 
Sie sollten sich auf der Höhe der Fachdiskussion, wie sie 
sich auch in diesem Heft widerspiegelt, bewegen und den 
Stifter vor möglichen Fallstricken warnen. Daneben ist die 
strategische Ausrichtung der Stiftungsinitiative sowie eine 
Zweck, Vermögen und Organisation verbindende Konzep-
tion entscheidend. Der gute Stiftungsrat wird das Spekt-
rum anstehender Fragen erkennen, diese sensibel und 
sachgerecht beantworten oder die notwendigen Kontakte 
vermitteln können. 
 
Am Anfang und am Ende des Entstehungsprozesses frei-
lich steht der Stifter. Ist die notwendige „Stiftungsreife“ 
(Schiffer) vorhanden, muss er beginnen, den für richtig 
befundenen Weg zu gehen. Er lässt sein Vermögen zu-
gunsten des dauerhaften Zwecks los und entlässt die Stif-
tung in die Selbstständigkeit. Er geht Stiften. 
 

Dr. Christoph Mecking (Herausgeber) 
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